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  Resolution  
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19. Dezember 2011, 68/171 vom 18. Dezember 2013 und 70/163 vom 17. Dezember 2015 
sowie der Resolutionen des Menschenrechtsrats 23/17 vom 13. Juni 20133, 27/18 vom 
25. September 20144 und 33/15 vom 29. September 20165, 

 sowie in Bekräftigung der funktionalen und strukturellen Unterschiede zwischen den 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen einerseits und den Ombuds- und Mediationsinstitu-
tionen andererseits und in dieser Hinsicht unterstreichend, dass die Berichte über die Durch-
führung der Resolutionen der Generalversammlung über die Rolle von Ombudspersonen, 
Mediatoren und anderen nationalen Menschenrechtsinstitutionen als separate Berichte er-
stellt werden sollen, 

 unter Begrüßung des weltweit rasch wachsenden Interesses an der Einsetzung und 
Stärkung von Ombudspersonen, Mediatoren und anderen nationalen Menschenrechtsinsti-
tutionen und in Anerkennung der wichtigen Unterstützerrolle, die diese Ins
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Verbands von Ombudspersonen und Mediatoren, des Arabischen Netzwerks von Ombuds-
personen, der Europäischen Netzwerkinitiative für Mediation und des Internationalen Insti-
tuts für Ombudspersonen, sowie anderer aktiver Verbände und Netzwerke von Ombudsper-
sonen und Mediatoren, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs6; 

 2. legt den Mitgliedstaaten nahe, 

 a) auf nationaler und gegebenenfalls lokaler Ebene die Einsetzung oder Stärkung 
unabhängiger und autonomer Ombudspersonen, Mediatoren und anderer nationaler Men-
schenrechtsinstitutionen zu erwägen; 

 b) Ombudspersonen, Mediatoren und andere nationale Menschenrechtsinstitutio-
nen, wo es sie gibt, mit einem angemessenen Verfassungs- und Gesetzesrahmen sowie mit 
Finanzmitteln und allen anderen geeigneten Mitteln auszustatten, um sicherzustellen, dass 
sie ihren Auftrag effizient und unabhängig wahrnehmen, und um die Legitimität und Glaub-
würdigkeit ihres Handelns als Mechanismen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte zu stärken; 

 c) die Grundsätze betreffend die Stellung nationaler Institutionen zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte (Pariser Grundsätze)7(i)-17.1 (m)0.9 (i)-587.1 (s)-2.6 (i)-17.1 (ns)-1.2 (d-7 (s)2c 0.oH8 -0 0 6.1.2 (d-7 H)1.1 (a)-11.8 (n)aDC 
-7.084 -)
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 6. ermutigt die Ombudspersonen, Mediatoren und anderen nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen, wo es sie gibt, 

 a) nach Bedarf im Einklang mit den Pariser Grundsätzen und anderen einschlägi-
gen internationalen Übereinkünften zu arbeiten, um ihre Unabhängigkeit und Autonomie zu 
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